
SCT als Jenseits-Erlebnisse ausbreitet. Der Dietrich aus der Unmuittelbarkeit des lau-
gegenwäriti! Endlichkeitsschock, der auf den bens. Wort und Handeln eines geistlichen mits-
innerweltlic Fortschrittsglauben der ersten tragers Uussen durch seine eıgene CGlaubens-
siebzi er Jahre folgte, verleitet dazu, der bitteren überzeugung gedeckt sSeiIn. OC sind Weisun-
Einsic durch den Hinweis auf die Harmlosig- gen legitim aufgrund des Autsichtsrechtes. Wer
keit deses bege spricht dann diese nicht befolgt, hat die begründete Ableh-
Leben nach dem Tod a] einem Postulat ertüllten NUNg dem Vorgesetzten mitzuteilen. Gemeinde-
Menschseins; das Problem ‚‚Auferstehung der arbeit ıst MUur auf der Basıs einer Dienst- und Lie-
Unsterblichkeit“‘ sieht CT ‚„„Die Unsterblichkeit besordnung möglich, nicht aber durch juristische
der eele ıst ZW äal platonisch-philoso hischer Perfektionierung.
Provenijenz, ber diese Tre ıst den fenba- Zum Bereich Gottesdienst bringt dıe Beiträ-
VUNSSAUSSAHKEN 1ım Hinblick auf das eib-Seele- YTOr. ‚‚Lernprozesse des Predigthörers”;
Thema assımilierbar und mul dann als Stütz- Hertzsch: ‚„‚Über die Ordnun der EeVan-

rvelischen Eucharistiefeier“‘; mminghausdo Na für die einzelnen, theologisch relevanten
Daten festgehalten werden“ (77) Er schlıe: muıiıt kat! ‚„„‚Über die Reform des Meflßbuches ın
Hinweisen auf das Geheimnis des Todes, ‚‚das ökumenischer Sicht.‘ Der Religionspädagoge
nicht mıit irdischen Kategorien einzufangen ıst  04 Hofhans! schreibt über ‚„‚Jugendbewegung und
/8) Schließlich setzt sich der Münchner Dogma- Schule“‘; H Surkau über ‚„‚Judentum und Ju-

discher Glaube ım evangelischen Religionsun-tiker Scheffczyk Moltmanns ‚trotz allen
sprachlichen Glanzes inhaltlıch merkwürdig terricht‘‘. azu liefert Metzger einen Bericht
vage“, „‚stark innerweltlich‘“ gehaltene Darstel- über den Dialog aıt gesetzestreuen Juden auf e1-
lung der Hoffnung 107) für ;  1e€ Leibhaftigkeit jüdisch-christlichen Bibelwoche. Zur Seel-
der Auferstehung der hre Geschichtlichkeit“ /Diakonie nd Missıiıon tinden sich Beiträge

VOoO Markl Th Schobers und Iamm.eın die freilich zugleich uch alles Geschüichtli-
Zum Thema Kirchenrecht schreibt Stem ‚„‚Dieche transzendiert 106) kpikur und Lukrez

sollte [an nicht auUs zweiıter and eren Die Bedeutung der Kirchenrechtswissenschaft für
Seele ist keine Stratexpedition 74) das Studium der evangelischen Theologie unter

da Interviewten statt Interviewern; 80 besonderer Berücksichtigung der Öösterreichit-
wIıe sSta WIr. schen Verhältnisse nd CHh INn ‚‚Bemerkun-
G raz M Il Verhältnis Kırche und Staat inJohannes Bauer 5%sterreich‘‘. Finen geschichtlichen Beitrag liefert

Schwarz über Karl! Kuzmany und cdie Neuord-
SCHMIDT-LAUBER CHR., Theologia scıenta des protestantischen Kirchenwesens ın
emImnenS practhica. (FS Zerbst) Herder, Ungarn. Der kath kExeget W. Korn eld untersucht
Wien 1979 D  rt lam. 39.80. ‚„Die Liebeswerke Mt 25 tf, 42 ın atl Überlie-
Die Festschrift ür en CVaNng. Pastoraltheologen ferung“. K Niederwimmer stellt den wohl älte-
(Wien) eröffnet Dantine. Er sieht den Praxis- sten und wertvollsten Kodex der Stiftsbibliothek
ezug in der Zusammenarbeit aller ächer ZU[r Melk, dıe doctrina apostolorum, ÖT, der schon
e0 Wahrheitsfindung. Trillhaas geht INn ım 11 Jh ın der Tautfkatechese der westlichen

Kirche in Gebrauch WarTl. Kühnert ertafßt biO-die Allseitigkeit der Thematık für alle Felder
kirchlicher Verantwortung, INn den Primat der graphisch ‚‚Dionysios VOon Korinth eine Bi-
Erfahrung Vo der Regel, den Folgecharakter schofsgestalt des lh « nd Raddatz bringt
aller Theorien aus der Praxis und um die Kirch- eıne Bilderklärung ‚„‚Ecclesia 1ın throno 5ynago-
ichkeit der pra Theologie. ] üth: bringt kri- AC 7Ur Metzer Eltenbeintatel Pariıs"‘.

Plöch! hält die Vorgänge bei der Wahl desHsche un konstruktive Überlegungen ZUrT inter-
disziplinären 5Symboldebatte un ftormulijert die ersten evangelisch-theologischen Rektors der
ese ( die 5Sprache der 5Symbole ıst dann kompe- Universität Wiıen, Frwin Schneider, test
tent, wenn s1ie humane Befreiungsprozesse aus Schulze geht bei seınen ‚„„‚5Sozialethischen KE-
lösen kann, n S1e Kritik, Betroftenheit nd tiexionen“ VOIN gestörten Verhältnis Zivili-
Nachdenken bewirkt, wWen S1EC lebendig un Of- sahon und atur aus nd fragt naC der Posihon
fen iıst Schmidt-Lauber Hg.) führt in as CVaANg. der christlichen nach dem politischen En-
Amtsverständnis ein. Luther hat den Auftrag gagement der Kıirchen. um Schlufß weist
T1S (Mit 16, 18) auf die BANZE Kirche bezogen Schiller Freuds EsE V On der Religion als Ilusıion
un durch das allgemeine Priestertum den Un- oder Zwangsneurose entschieden zurück und
terschied zwıschen Klerus nd Lai:en aufgeho- bezeichnet die schöpferische Phantasie als In-
ben An die Stelle der Priesterweihe T1 die Tau- sStrument des Geistes.

Zusammenfassend kann dıiese Festschrift Theo-fe Alle Vollmachten liegen bei der Gemeinde als
COMMUNIO sanctorum 1m Gegensatz Z7u logen un Seelsorgern ZuUm Studium bestens
kath Lehre hierarchischen mt Der Ööku- empfohlen werden.
menische Dialog hat bisher e  Zzwelı Grundkennt- G raz Karl Gastgeber
nısSse gebracht: Das mt dient der Versöhnung
die der HANZEN Kirche übertragen wurde) und HARTMANN GUNTER, Christliche Basısgruppen
beinhaltet as Apostolische ın der Konzentration und ıhre befreiende Praxıs. Erfahrungen Im ord-
auf den nhalt des Evangeliums nd auf as recte Osten Brasiliens. (Gesellschaft ıl Theologie /
docere und NIC: sosehr 1Im tormalen Garanhe- Fundamentaltheaol. Stucd Kaiser, Mün-
streben. Die Freiheit des Amtes tolgt nach chen/Grünewald, Maınz 1980, ’pb
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ser als Jenseits-Erlebnisse ausbreitet. Der 
gegenwäritige Endlichkeitsschock, der a uf den 
innerweltlichen Fortschrittsglauben der ersten 
siebziger Jahre folgte, verleitet dazu, der bitteren 
Einsicht durch den Hinweis auf die Harmlosig­
keit des Todes zu begegne n. Z . spricht dann vom 
Leben nach dem Tod als einem Postulat erfüllten 
Menschseins; das Problem „Aufers tehung oder 
Unsterblichkeit" sieht er so:,, Die Uns terblichkeit 
der Seele is t zwar platonisch-philosophischer 
Provenienz, aber diese Leh re ist den Offenba­
rungsaussagen im Hinblick auf das Leib-Seele­
Thema assimilierbar und muß dann als Stütz­
dogma für die einzelnen, theologisch relevanten 
Daten festgehalten werden" (77). Er schließt mit 
Hinweisen auf das Geheimnis des Todes, ,,das 
nicht mit irdischen Ka tegorien einzufangen ist" 
(78). Schließlich setzt sich der Münchner Dogma­
tiker Scheffczyk gegen Moltmanns „trotz allen 
sprachlichen Glanzes inhaltlich merkwürdig 
vage", ,,stark innerweltlich" gehaltene Darstel­
lung der Hoffnung (107) für „die Leibhaftigkeit 
der Auferstehung oder ihre Geschichtlichkeit" 
(ein), die freilich zugleich auch alles Geschichtli­
che transzendiert (106). - Epikur und Lukrez 
sollte man nicht aus zweitf!r Hand zitieren. Die 
Seele ist keine Strafexpedition (74); 6:3 Z. 12 
v. n . 1. Interviewten sta tt Interviewern; 80 Z. 1 1. 
w ie s tatt wir. 
Graz Johm111es B. Bn11er 

SCHMIDT-LAUBER H. CHR. , Theologin seien/in 
e111i11ens practicn. (FS f. F. Zerbst) (335.) Herder, 
Wien 1979. Karl. 1am. S 268.-, DM 39.80. 

Die Festschrift fü r den evang. Pastoraltheologen 
(Wien) eröffnet W. Dmrtine. Er sieht den Praxis­
bezug in der Zusammenarbeit aller Fächer zur 
tl1eol. Wahrheitsfindung. W. Tri/1/rnns geht es um 
die Allseitigkeit der Thematik für alle Felder 
kirchlicher Verantwortung, um den Primat der 
Erfahrung vor der Regel, um den Folgecharakter 
aller Theorien aus der Praxis und um die Kirch­
lichkeit der prakt. Theologie. K. Liithi bringt kri­
tische und konstruktive Oberlegungen zur inter­
disziplinären Symboldebatte und formuliert die 
These: Die Sprache der Symbole ist dann kompe­
tent, wenn sie humane Befreiungsprozesse aus­
lösen kann, wenn sie Kritik, Betroffenheit und 
Nachdenken bewirkt, wenn sie lebendig und of­
fen ist. Sc/1111idt-Ln11ber (Hg.) führt in das evang. 
Amtsverständnis ein. Luther hat den Auftrag 
Christi (Mt 16, 18) auf die ganze Kirche bezogen 
und durch das allgemeine Priestertum den Un­
terschied zwischen Klerus und Laien aufgeho­
ben. An die Stelle der Priesterweihe tritt die Tau­
fe. Alle Vollmachten liegen bei der Gemeinde als 
communio sanctorum im Gegensatz zur 
kath. Lehre vom hierarchischen Amt. Der öku­
menische Dialog hat bisher zwei Grundkennt­
nisse gebracht: Das Amt dient der Versöhnung 
(die der ganzen Kirche übertragen wurde) und 
beinhaltet das Apostolische in der Konzentration 
auf den Inhalt des Evangel iums und auf das recte 
docere und nicht sosehr im formalen Garantie­
streben. Die Freiheit des Amtes folgt nach 
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A. Dietrich aus der Unmittelbarkeit des Glau­
bens. Wort und Handeln eines geis tlichen Amts­
trägers müssen d urch seine eigene Glaubens­
überzeugung gedeckt sein . Doch sind Weisun­
gen legit-im aufgrund des Aufs ichtsrechtes. Wer 
diese nicht befolgt, hat die begründete Ableh­
nung dem Vorgesetzten mitzuteilen. Gemeinde­
arbeit ist nur auf der Basis einer Dienst- u nd Lie­
besordnung möglich, nich t aber d urch juristische 
Pe rfektionierung. 
Zum Bereich Gottesdienst bringt die FS 3 Beiträ­
ge: K. Frör: ,,Lernprozesse des Predigthörers"; 
E. 1-/ertzsch: ,,Ober d ie neue Ordnun~ der evan­
gelischen Eucharis tiefeier"; /. /-1. E111111i11ghn11s 
(kath.): ,,Ober die Reform des Meßbuches in 
ökumenischer Sicht." Der Re ligionspädagoge 
E. 1-/ofhmrsl schreibt über „Jugendbewegung und 
Schule"; /-1. W. S11rkn11 über „Judentum und jü­
disd1er G laube im evangelischen Religionsun­
terricht". Dazu liefert /-1. Metzger einen Bericht 
über den Dia log mit gesetzestreuen Juden auf ei­
ner jüdisch-christlichen Bibelwoche. Zur Seel­
sorge, Diakonie und Mission finden sich Beiträge 
von /-1. Markl, T/1. Schobers und E. Dn111111. 
Zum Thema Kirchenrecht schreibt A. Steil,:,, Die 
Bedeutung der Kirchenrechtswissenschaft fü r 
das Studium der evangelischen Theologie unte r 
besonderer Berücksid1tigung der österreichi­
schen Verhältnisse" und Ch. Link: ,,Bemerkun­
gen zum Verhältnis von Kirche und S taat in 
Osterreich". Einen geschich tlichen Beitrag liefert 
K. Schwarz über Karl Kuzmany und die Neuord­
nung des pro testantischen Kirchenwesens in 
Ungarn. Der kath. Exeget W. Komfeld untersucht 
,, Die Liebeswerke Mt 25, 35 ff, 42 (f in atl Oberlie­
feru ng". K. Niedenvi111111er stellt den wohl älte­
sten und wertvollsten Kodex der Stiftsbibliothek 
Melk, die doctrina apostolorum, vor, der schon 
im 11. Jh. in der Taufkatechese der westlichen 
Kirche in Gebraud1 war. W. Kii/111erl erfaßt bio­
graphisch „Dionysios von Korinth - eine Bi­
schofsgestalt des 2. Jh." und A. Rnddntz bringt 
eine Bilderklärung „Ecclesia in throno Synago­
gae zur Metzer Elfenbeintafel Paris" . 
W. M. Plöc/1/ hält d ie Vorgänge bei der Wahl des 
ersten evangelisch-theologischen Rektors der 
Universität Wien, Erwin Schneider, fest. 
/-1. Schulze geht bei seinen „Sozialethischen Re­
flexionen" vom gestörten Verhältnis von Zivili­
sation und Natur aus und fragt nach der Position 
der christlichen Ethik, nach dem politischen En­
gagement der Kirchen. Zum Schluß weist K. E. 
Schiller Freuds These von der Religion als Illusion 
oder Zwangsneurose entschieden zurück und 
bezeichnet die schöpferische Phantasie als In­
strument des HI. Geistes. 
Zusammenfassend kann diese Festschrift Theo­
logen und Seelsorgern zum Studium bestens 
empfohlen werden. 
Grnz Knrl Gnstge/Jcr 

HARTMANN GONTER, Christliclte Bnsisgmppe11 
1111d ilrre befreiende Praxis. Erfahrungen im Nord­
osten Brasiliens. (Gesellschaft u. Theologie / 
Fundamentaltheol. S tud. 2) (216.) Kaiser, Mün­
chen/Grünewald, Mainz 1980, Ppb. DM 28.-. 
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